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I. Einleitung

8 1. Begriff und Einteilung. I. Die E. in ihrer
allgemeinsten Bedeutung ist —nach wissenschaft-
licher Begriffsbestimmung —ein Beförderungs-

mittel, durch das auf einer besonderen, nur für
bestimmte Fahrzeuge benutzbaren Spurbahn unter
Anwendung von Maschinenkraft Menschen, Güter
und Nachrichten bewegt werden. Die zwei Merk-
male, durch die sich die E. von anderen Beför-
derungsmitteln unterscheidet, sind also die feste
Spur — Schiene —und die Bewegung mit

Maschinen kraft — Dawmpf, Elektrizität, Preß-
luft, Gas usw. Als E. gelten nicht die mit Dampf,
Elektrizität oder anderer mechanischer Kraft be-
wegten Fahrzeuge (Kraftwagen, Automobile usw),
die auf jeder Straße fahren können, andererseits
auch nicht die durch tierische oder menschliche Kräfte
auf bestimmter Spurbahn bewegten Beförderungs-
mittel. Eine Begriffsbestimmung der E. wird im
5#2 des badischen G## 23. 6. 00 betr. das Geneh-
migungsverfahren bei E. Anlagen (GVBl Nr.
XXIX) dahin gegeben: E. im Sinne dieses Ge-
setzes sind Wege, auf denen sich die der Beförde-
rung dienenden Fahrzeuge auf festgelegten eisernen

*) Der „Ueberblick“ (I) und die einzelnen Abschnitte

II—VI| ergänzen sich wechselseitig. Die Literatur ist in

der Hauptsache nur bei dem „Ueberblick“ vermerkt.

Ueber das „Eisenbahngarantiegesetz“ val.

S#65?, den „Ausgleichsfonds“" ÖS 657, 658; über das

sog. „Eisenbahnpostgesetz“ S 659, die „Eisen-

bahnverkehrsordnung"“ S 680.

Die „Kleinbahnen" werden unter diesem beson-

deren Stichwort behandelt.
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Schienen oder Spuren bewegen. In einem urteil
des RG# v. 17. 3. 79 (Entsch Zivilsachen I. Nr. 91)
wird eine Begriffsbestimmung der E. nicht all-
gemein, sondern lediglich nach dem Gesichtspunkt
aufgestellt, inwieweit das Reichshaftpflichtgesetz
auf sie Anwendung findet.

An dieser Stelle sollen nur die Eisen bah-
nen betrachtet werden, die dem allgemei-
nen, öffentlichen Verkehr dienen, nicht
auch die Kleinbahnen I#l und die Privatanschluß-
bahnen.

Abgesehen von dem öffentlichen Rechte kommen
bei den E. noch besondere privatrechtliche
Beziehungen vor, vor allem bei ihrem Transport-
geschäft, für das ein vielfach von dem gemeinen
Frachtrecht abweichendes besonderes E.Frachtrecht
gilt. [# Eisenbahnfrachtrecht unten S 6791.

Ebenso tragen einen priva ttrechtlichen Cha-
rakter die Bestimmungen des Reichs haft pflicht-
Gv. 7. 6. 71, betr. die Entschädigungspflicht der
E. für Tötungen und Verletzungen von Personen
I1 Eisenbahnhaftpflicht] und die Be-
stimmung über Verpfändung der E. [UBahn-
pfandrecht unten Abschnitt VI S 700).

II. Die dem öffentlichen Verkehre dienenden E.

werden nach verschiedenen Gesichtspunkten ein-
geteilt:

1. Nach tech nischen Gesichtspunkten sind
zu unterscheiden: Normal--(Voll-), Schmal-
und Breitspurbahnen. Für die E. innerhalb
des Deutschen Reiches beträgt die normale Spur
1,435 m im Lichten der Schienen, die Schmalspur
1 m und 0,75 m (7 P9 der E. Bau= und BetriebsO.

v. 4. 11.04, RBl S 307). Breitspurige Bahnen
gibt es im Deutschen Reiche nicht mehr#).

2. Nach ihrer Bedeutung für den Verkehr:
Hauptbahnen und Nebenbahnen
(früher Bahnen untergeordneter Bedeutung).

3. Nach ihren Eigentums= und Betriebsverhält-
nissen: Staatsbahnen und Privat-
bahnen, Staatsbahnen in Privat-
verwaltung und Privatbahnen in
Staatsverwaltung. Zahlreiche deutsche
E. durchziehen das Gebiet mehrerer deutscher
Staaten. Die sehr verschiedenartigen Rechtsver-
hältnisse dieser Bahnen — sowohl Staatsbahnen
als Privatbahnen — sind durch besondere Staats-

verträge von Fall zu Fall geregelt.
Die Privatbahnen sind in der überwiegen-

den Mehrzahl in den Händen von Aktiengesell-
schaften. Sie sind entweder aus den Mitteln

der Eigentümer allein oder mit staatlicher Beihilfe
gebaut. Die Staatsunterstützung findet sich in
mannigfaltigen Formen: Feste verlorene Beiträge
zu den Anlagekosten, unentgeltliche Gewährung
von Grund und Boden, Uebernahme der Bürg-

schaft für Zahlung einer Mindestdividende, für
Verzinsung der Obligationen, Uebernahme des
Betriebs u. dgl.

1) Zwischen dem Reiche, Frankreich, Italien, Oesterreich,

Ungarn und der Schweiz ist eine Vereinbarung über die

technische Einheit im Eisenbahnwesen getroffen (verkündet

in der Bek. des Reichskanzlers v. 17. 2. 87, RGBl 111).

Die Bestimmungen regeln die Spurweite der Gleise (nicht

unter 1435 mm) sowie die Beschaffenheit desje nigen Roll-

materials, das aus Gründen seiner Bauart vom inter-

nationalen Verkehr nicht ausgeschlossen werden darf.

(Herausgeber.)
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Eisenbahnnetzes.I. Die erste— E. ist die am 7. 12. 1835 dem

Betriebe eröffnete Ludwigsbahn von Nürn-

berg nach Fürth (6,04 km lang); es folgten
1837 die erste Teilstrecke der früheren Leipzig-
Dresdener Privatbahn (jetzt zu den Kgl sächsischen
Staatsbahnen gehörig), 1838 die ersten Strecken
preußischer Privatbahnen, mit dem 1. 12. 38 die

erste deutsche Staatsbahn (Braunschweig-Wolfen-
büttel). Ueber die geschichtliche Entwicklung des
deutschen E.Netzes vgl. Stürmer, Geschichte
der E., 2 Teile, 1872, 1876; Kühn, Die histo-
rische Entwicklung des deutschen und deutsch-
österreichischen E.Netzes, Ergänzungshefte zur
Z des Kgl preußischen statistischen Bureaus, Berlin
1882, 1883 ff.; Statistik der im Betriebe befind-
lichen E. Deutschlands, bearbeitet im Reichs-
E. Amte 1 (Berlin 1882) S38—78 und Anhang 2.

In den ersten Jahrzehnten des E. Zeitalters
waren in Deutschland die Privatbahnen über-

wiegend. In Preußen insbesondere konnten
Staatsbahnen erst gebaut werden nach Einführung

der Verfassung, weil es dazu der Aufnahme von
Anleihen bedurfte, die nach §&amp; II der V v. 17. 1.
1820 „nur mit Zustimmung und unter Mit-

garantie der künftigen reichsständischen Versamm-
lung" möglich war. Ebenso waren im Königreich
Sachsen hauptsächlich Privatbahnen vorhanden.
In den meisten übrigen Mittelstaaten wurde da-
gegen sogleich mit dem Bau von Staatsbahnen

begonnen. Auf Braunschweig folgten (1840)
Baden und Nassau, (1843) Bayern und Hannover,
(1845) Württemberg. In Sachsen wurde die erste
Staatsbahn 1848 eröffnet. Die älteste preußjsche
Staatsbahn ist die durch G v. 7. 12. 49 genehmigte
Kagl Ostbahn. Das Nebeneinanderbestehen von
Staats= und Privatbahnen erwies sich aber mit
der Zeit aus wirtschaftlichen und politischen Grün-
den unhaltbar. Ein in den Jahren 1875 und 1876
unternommener Versuch, alle deutschen E. in das
Eigentum und den Betrieb des Deutschen Reichs
zu übernehmen (ReichsE.Gedanke)scheiterte.Bald
darauf wurden der Ankauf der bestehenden Privat-
bahnen von den einzelnen Staaten in die Hand
genommen und jetzt liegt die Sache so, daß das
Staatsbahnsystem in allen deutschen
Staaten das alleinherrschende ist. Am 1. 1. 09
ist die einzige noch vorhandene größere Privat-
Bahn, die pfälzische Bahn, in den Betrieb des
bayrischen Staats übergegangen. Es gibt nur
noch wenige Privatbahnen und diese sind von dem
Staatsbahnnetz eingeschlossen und können ein
selbständiges Dasein nicht mehr führen.

Für die Entwicklung des preußischen E. Wesens
ist von besonderer Bedeutung der zwischen Preu-
ßen und Hessen am 23. 6. 96 abgeschlossene
Staatsvertrag,, in dem nach dem Erwerb
der hessischen Ludwigsbahn durch Preußen und
Hessen nach dem Vertrage vom 8./9. 7. 96, das
gesamte preußische und hessische E.Netz zu einer
Betriebs= und Finanzgemeinschaft zusammen-
geschlossen und einheitlich verwaltet wird (preuß.
G v. 16. 12. 966 GS 215). Diese Gemeinschaft,
in die nach dem Staatsvertrag v. 14. 12. Ol (preuß.
Gv. 7. 7. 02 GS 297) auch die vormalige Main-

Neckarbahn aufgenommen ist, und die infolgedessen
in das Gebict des Großherzogtums Baden hinein-
reicht, hat sich wirtschaftlich und finanziell für die

Teilnehmer sehr gut bewährt und es sind wiederholt
Versuche gemacht, eine ähnliche Gemeinschaft zur
weiteren Vereinheitlichung des deutschen E.Netzes
auch mit andern Staaten abzuschließen. Diese
Versuche sind bis jetzt noch nicht von Erfolg ge-

wesen. (Vgl. im übrigen Eisenbahnver-
bände, unten III 4).

II. Der Umsang des deutschen
Eisenbahnnetzes gestaltet sich nach der
letzten vorliegenden Statistik für das Rechnungs-
jahr 1908 wie folgt: An vollspurigen Haupt= und
Nebenbahnen waren vorhanden 57 354 km. Rech-
net man hinzu die nebenbahnähnlichen Klein-
bahnen um 9175 km, so beträgt der Gesamt-
umfang 66 529 km. Dieses Netz verteilt sich auf
8 Staatsbahnnetze, einschl. der Militärbahn und
der inzwischen in Staatsbesitz übergegangenen
Pfalzbahn, mit 53 912 km und 89 Privatbahnen
mit 3442 km. Die Staatsbahnen haben folgende
Ausdehnung: Reichsbahnen 1986 km, preußisch-
hessische Staatsbahnen 36 178 km, bayrische Staats-
bahnen (einschl. Pfalzbahn) 7576 km, sächsische
Staatsbahnen 2790 km, württembergische Staats-
bahnen 1880 km, badische Staatsbahnen 1713 km,
mecklenburgische Friedrich-Franzbahn 1100 km,
oldenburgische Staatsbahnen 649 km. Von den
Privatbahnen ist zwar nicht die längste, aber die
für den Verkehr bedeutsamste die Lübeck-Büchener
E. mit 144 km. Eine besondere Stellung neben
diesen im Mutterlande gelegenen nehmen die in
den deutschen Kolonien vorhandenen E. ein,
die hier nicht berücksichtigt sind. [# unten Abschnitt
VII S 703T.

II. Das geltende Vertaltungdrecht?!)

1. Die gesetzlichen Grundlagen

§l 3. Das Reichsrecht. Die grundlegenden Be-
stimmungen sind enthalten in a 4 Ziff. 8 und in
Abschnitt VII (a 41—47) der RV. Hiernach unter-
liegt das E.Wesen der Beaufsichtigung
und der Gesetzgebung durch das Reich im
Interesse der Landesverteidigung und des allge-

*) 1. Sollte die geplante Aenderung der Verfassung in

Elsaß- Lothringen, wie es verlautet (Ende 1910),

auch Aenderungen in dem E.Wesen der Reichslande im Ge-

folge haben, so findet sich das Nähere in den „Nachträgen“

dieses Bandes oder des letzten Bandes.

2. Ueber das internationale Recht val. in dem

vorliegenden Gesamtartikel namentlich die Abschnitte Über

„Frachtrecht“, „Eisenbahntarife“, „Eisenbahnverbände“, auch
„Konzessionen“, „Schutzgebiete"; ferner die Artikel: „Lan-

desgrenzsachen“, „Staatsverträge“, „Krieg“.
Ueber die Beziehungen des Deutschen Reiches zur

Gotthardbahn, in denen (zur Zeit noch nicht geklärte)

Aenderungen bevorstehen, wird ein besonderer Artikel — ie

nach Erledigung der schwebenden Fragen, am Schlusse

dieses Bandes oder des ganzen Werkes — unterrichten.

Außer den Lehr-= und Handbüchern des Bölkerrechts

(v. Lis zt 1 29 I, v. Ullmann 1147 V) sind zu ver-

gleichen: Meili, „Eisenbahnverträge“ (in Holtzendorffss
HB VBr 3, 257); W. Kaufmann, Die mitteleuropäi-

schen E. und das internationale öffentliche Recht, 1893;

Kopp, Das völkerrechtliche Berfahren und die Rechts-

wirkungen bei Herstellung von E. Verbindungen an den

Grenzen souveränuer Staaten, Diss. Greisswald 1907.

(Vom Herausgeber.)
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meinen Verkehrs (unten 55), in Bayern mit dem
Reservatrechte, daß dic a 42—45 und der erste6

Absatz von a 46 (betr. die Beaufsichtigung im

Interesse des Verkehrs) auf diesen Staat
keine Anwendung finden. Im ganzen
Deutschen Reiche können hiernach für Rechnung
des Reichs auch gegen den Widerspruch der
Bundesstaaten solche E. angelegt oder an Privat-
unternehmer konzessioniert und mit dem Ent-

eignungsrechte ausgestattet werden, die im In-
teresse der Verteidigung Deutschlands oder im
Interesse des allgemeinen Verkehrs für notwendig
erachtet werden. Sämtliche E. sind verpflichtet,
sich den Anschluß neuer E. gefallen zu lassen. Die
etwa bestehenden gesetzlichen Bestimmungen über
das Widerspruchsrecht gegen die Anlage von

Parallel- und Konkurrenzbahnen werden aufge-
hoben (a 41). Im Wege des Gesetzes können ein-
heitliche Normen für den Bau und die Ausrüstung
der für die Landesverteidigung wichtigen E. ein-
geführt werden (a 46 Abs 3). Den Anforderungen
der Reichsbehörden in betreff der Benutzung der
E. zum Zwecke der Verteidigung Deutschlands
haben sämtliche E. unweigerlich zu folgen, das
Militär und das Kriegsmaterial sind zu gleichen
ermäßigten Sätzen zu befördern (a 47).

Die für die deutschen — ausschließlich

der bayerischen — E. geltenden Bestimmungen

setzen fest, daß die Bundesregicrungen sich ver-
pflichten, die E. im Interesse des allgemeinen Ver-
kehrs wie ein einheitliches Netz zu verwalten, die
neu herzustellenden Bahnen nach einheitlichen
Normen anzulegen und auszurüsten (a 42). Es
sind also einheitliche Betriebseinrichtungen, ins-
besondere Bahnpolizeireglements (ietzt Betriebs-
ordnungen genannt) einzuführen, für ordnungs-
mäßigen, sicheren baulichen Zustand und ge-
nügende Ausrüstung mit Betriebsmaterial zu
sorgen (a 43). Die E. Verwaltungen haben in-
einandergreifende Fahrplänc, die für den Per-
sonen- und Güterverkehr nötigen Züge mit direkten
Expeditionen unter Gestattung des Uebergangs
der Transportmittel von Bahn zu Bahn einzu-
richten (a 44). Dem Reiche steht die Kontrolle
über das Tarifwesen zu. Insbesondere sind über-
einstimmende Betriebsreglements (jetzt Verkehrs-
ordnung), gleichmäßige, tunlichst niedrige Tarife
auf größere Entfernungen einzuführen, für Roh-
produkte der sogen. Einpfennigtarif zunächst zu
erstreben (a 45). Bei Notständen kann der Kaiser
auf Vorschlag des Bundesratsausschusses niedrige
Spezialtarife für Lebensmittel feststellen (a 46,
Abs 1). [UEisenbahntarife.]

Zur Ueberwachung der Ausführung vorstehen-
der Bestimmungen ist durch G v. 27. 6. 73 (Rl
164) eine besondere Zentralbehörde, das Reichs-
Eisenbahnamt, eingesetzt. Ueber Gegen-
vorstellungen gegen eine von diesem verfügte
Maßregel entscheidet das durch Zuziehung richter-
licher Beamten zu verstärkende Reichs-E.Amt
(55 Nr. 4 des G, Regl v. 13. 3. 76, Roö#l 197),

das übrigens bisher noch nicht zusammengetreten
ist. [ Eisenbahnbehörden.]
Ein Reichs-Eisenbahngesetz, auf

das auch der &amp; 5 des G v. 27. 6. 73 hinweist, ist
bisher nicht erlassen, zwei in den Jahren 1874 und
1875 vom Reichs-E.Amte aufgestellte Entwürfe
sind nicht an die gesetzgebenden Faktoren gelangt,
über einen im Jahre 1879 dem Bundesrate vor-
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gelegten Antrag des RK betr. reichsgesetzliche Re-
gelung des E.Wesens nebst E. Gesetzentwürfen, hat
dieser nicht entschieden. Vom Reiche sind jedoch
folgende wichtige allgemeine Verordnungen er-
lassen: Die Eisenbahnverkehrsord-
nung (früher E.Betriebsreglement) v. 26. 10. 99.

(Ral 557) nebst mehreren Nachträgen J Eisen-
bahnfrachtrecht), die Eisenbahn-Bau= und
Betriebsordnung v. 4. 11. 04 (Röchl

387) nebst Nachtrag v. 24. 6. 07 (Röl 394) und
dieE.Signalordnungv.24. 6. 07 (Rl
277). Diese Verordnungen sind vorstehend in
ihrer neuesten Fassung aufgeführt, sie bestehen
schon viel länger und sind wiederholt, den Bedürf-
nissen des Betriebs und Verkehrs entsprechend,
geändert. Sie sind auf Grund der a 42, 43, 45 RV
ergangen, finden also auf Bayern keine An-
wendung. Im Königreich Bayern sind indessen
über dieselben Gegenstände Verordnungen erlas-
sen, die im wesentlichen mit den vorstehenden
übereinstimmen.

#§ 4. Die landesgesetzlichen Bestimmungen. Von
den dcutschen Bundesstaaten besitzt ein allgemeines
E.Gesetz Preußen in dem G v. 3. No-
vember 1838 über die Eisenbahn-
unternehmungen (G## #505), das in Gel-
tung gesetzt ist durch V v. 19. 8. 67 (GS 1420) in
den im Jahre 1866 einverleibten Landesteilen,
durch Gv. 23. 3. 73 (GS 107) im Jahdegebiet,
und durch G v. 11. 3. 70 in Waldeck (Wald. Reg Bl
29). Für Hohenzollern gilt das E.G v. 1. 5. 65
(S 317), von dem nur noch kleinere Teile von

Bedeutung sind (vgl. über die Entstehung dieses.
Gesetzes Gleim: Zum 3. November 1888, Archiv
für E. 1888, 797 ff). Das Gesetz zählt 49 Para-
graphen. Es regelt das Verfahren für die E.=
Konzessionicrung (§ 1), die Bildung derE. Gesell-
schaften und ihre Statuten (88 2, 3), die Fest-
stellung der Bahnlinic und der Zweigbahnen
(88 4, 5), die Geldbeschaffung (F 6), den Grund-
erwerb, insbesondere die Enteignung für E. Zwecke
(8T 7—20), die Fristen für den Bau, die Inbetrieb-=
nahme der Bahnen (§5 21, 22), die Bahnpolizei,
die Haftpflicht (I 25—28), die Tarifverhältnisse
und das Bahngeld (§§&amp; 26—36), das Verhältnis-
der E. zur Post (55 36, 37). Außerdem enthält
das Gesetz Bestimmungen über die E.Abgabe (§5 38
bis 41), über den Erwerb des Eigentums der Bahnen.
durch den Staat (58 42), über Ersatzansprüche im
Kriegsfalle (S 43), über den Anschluß anderer
Bahnen (§ 45), über die staatliche Aufsicht (§ 46).
und den Verfall der Konzession (§ 47), sowie Ueber-
gangsbestimmungen (5§ 48, 49). Einzelne der
Bestimmungen des Gesetzes, insbesondere die über
die Bildung der E. Gesellschaften, über das Ent-
eignungsrecht, über das Verhältnis der E. zur
Post, über die Haftpflicht, sowie der § 44, nach
dem die Herstellung von Konkurrenzbahnen ge-
wissen Beschränkungen unterworfen war — sind

durch die spätere preußische und die Reichsgesetz-
gebung geändert oder ausfgehoben worden. Im
übrigen bildet das Gesetz, insbesondere seine ver-
waltungsrechtlichen Bestimmungen, noch jetzt die
Grundlage für die Regelung des E.Wesens in
Preußen. — Ein Bedürfnis zum Erlaß eines

E.Gesetzes trat in Preußen vornehmlich aus
dem Grunde so früh hervor, weil anfänglich
nur die Konzessionierung von Privatbahnen

ins Auge gefaßt war und die Regierung es-
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vorzog, zur Beseitigung jeder Unklarheiten und
zur Sicherung des Rechtszustandes eine allgemein
gültige Grundlage zu schaffen. In den übrigen
großen deutschen Bundesstaaten begann, wie im 82
bemerkt, der Staat gleichzeitig mit oder bald nach
Entstehung der ersten Privatbahnen den Bau
eigener Bahnen auf Staatsrechnung, für deren
Anlage und Betrieb zunächst die Bestimmungen
des gemeinen Rechts ausreichten. Für die Reichs-
lande Elsaß-Lothringen sind gleichfalls
landesrechtliche Bestimmungen nicht ergangen.
Das dortige E.Netz — die „Reichsbahnen in Elsaß-
Lothringen“ —ist Eigentum des Reichs und wird

für Rechnung des Reichs durch eine vermittelst
Erl v. 9. 12. 71 (Röhl 480) eingesetzte Kaiserl.
Generaldirektion der E. in Elsaß-Lothringen ver-

waltet, die dem durch Erl v. 27.5.78 (RG#Bl 1879,
193) errichteten Reichsamt für die Verwaltung
der Reichs E. unterstellt ist. In Bayern sind
durch eine Kal V v. 20. 6. 55 Bestimmungen über
die Erbauung von Eisenbahnen ge-
troffen. In Baden gilt das G v. 23. 6. 00
betr. das Genehmigungsverfahren bei E.Anlagen
(GV#BI XXIX, Archiv für E.Wesen 1902, 215).
Es enthält in 12 Paragraphen ausschließlich Be-
stimmungen über die Genehmigung des Baues
und Betriebes von E., die für den öffentlichen
Verkehr bestimmt sind und nicht vom Staate
unternommen werden, wobei es unterscheidet (&amp;3)
zwischen Hauptbahnen, Nebenbahnen und Klein-
bahnen. Der Inhalt und die Form der Genehmi-
gungsurkunden werden festgesetzt. In Olden-
burgist unter dem 7. 1.02 einBahngesetz
für das Herzogtum Oldenburg erlassen, (abge-
druckt im Archiv für E.Wesen 1902, 694 ff). Es
zerfällt in 4 Abschnitte. I. E. für den öffentlichen.
Verkehr; II. Privatanschlußbahnen; III. Bahn-
verbände; IV. Schlußbestimmungen. In dem
I. Abschnitt sind Bestimmungen getroffen über
die Genehmigung der E. — wobei gleichfalls

Hauptbahnen, Nebenbahnen und Kleinbahnen
unterschieden werden —, über die Einzelausfüh-

rung, die Planfeststellung, Betriebseröffnung,
Aufsichtsführung und Erneuerungsfonds, Erlöschen
der Genehmigung. Entsprechende Bestimmungen
für Privatanschlußbahnen enthält Abschnitt II. —

Bahnverbände (a 31) sind Vereinigungen von
Amtsverbänden, Gemeinden und Ortsgenossen-
schaften, die sich durch Vereinbarung eines Bahn-
verbandsstatutes zum Bau und Betriebe von E.

zusammenschließen. In den übrigen Artikeln sind
Festsetzungen über die rechtliche Stellung dieser
Verbände, den Inhalt des Bahnverbandsstatutes,
die Auflösung der Verbände enthalten.

2. Systematische Zusammenfassung

5l 5. a) Entstehung (Konzession, Gesetz); Ban
der Eisenbahnen. Die Eigenschaft der E. als
öffentliche, monopolistisch betriebene Verkehrs-
mittel erfordert, daß ihre Entstehung nicht ohne
die Mitwirkung der Staatsgewalt, in Deutschland
in der Regel der Einzol staaten, erfolgen kann.
Das Reich als solches hat nach a 41 RV das Recht

der Anlage und Konzessionierung nur solcher E.,
die für die Verteidigung oder im Interesse des
allgemeinen Verkehrs für notwendig erachtet
werden. Von diesem Rechte ist bisher kein Ge-
brauch gemacht worden. Dagegen hat das Reich

häufig den Bau neuer oder die Erweiterung be-
stehender Bahnen finanziell unterstützt, wenn die
neuen Anlagen wesentlich für die Landesverteidi-
gung von Bedeutung waren. In Elsaß-Lothringen
erfolgt der Bau von Michs bahnen auf Grund
eines Reichs gesetzes, Privatbahnen werden von
der Landesregierung konzessioniert. Der Bau von
Staatsbahnen erfolgt nach besonderen, von Fall
zu Fall erlassenen Gesetzen. Die Erlaubnis
zur Anlage von Privatbahnen wird von dem

Landesherrn erteilt. Anträge sind an die oberste
Verwaltungsbehörde zu richten, in Preußen er-
folgt die Entscheidung darüber unter der Mit-
wirkung des Staatsministeriums. Die Privat-
bahnen erhalten durch die Konzession die Rechte
der juristischen Person. In ihrer Eigenschaft als
Aktiengesellschaften sind sie den Bestimmungen des
Handelsgesetzbuchs unterworfen (vgl. unten # 7,
im übrigen den Art. Eisenbahnkonzes-
sionen S 661).

Für den Bau der E. wird —bei Staatsbahnen

in der Regel durch besonderen landesherrlichen
Erlaß, bei den Privatbahnen in der Konzessions-
urkunde — das Enteignungsrecht ver-

liehen; auch sind für die Privatbahnen konzessions-
mäßig Fristen vorgesehen, innerhalb deren die
Bahn betriebsfähig fertig zu stellen ist. Ebenso
enthalten die Konzessionen Bestimmungen über
die Höhe des Baukapitals, die Art seiner Auf-
bringung und die Beschaffung der Geldmittel.

Der Bau der Staatsbahnen erfolgt nach den-
selben allgemeinen Grundsätzen, nach denen son-
stige Staatsbauten ausgeführt werden, durch die
E. Verwaltungsbehörden, die der Landesherr da-
für bestimmt, in der Regel die Behörden, inner-
halb deren Gebiete die neu zu bauende Bahn-

strecke belegen ist. Die Beschaffung der Geldmittel
geschieht, soweit nicht Fonds zur Verfügung stehen
—wie dies beispielsweise in Preußen die Reserve-
und Erneuerungsfonds der vom Staate seit 1879
erworbenen Privatbahnen waren — im Wege der

Anleihe. Seitdem die überwiegende Mehrzahl der
vom Staate neu gebauten Bahnen Nebenbahnen
sind, erfolgt ihr Bau vielfach — insbesondere in
Preußen —nur unter der Bedingung, daß der

zum Bau der Bahn erforderliche Grund und Boden
von den Anliegern unentgeltlich hergegeben oder
ein dem Wert des Grund und Bodens entspre-

chender Geldbeitrag gezahlt, auch die Mitbenutzung
der Chausseen und der öffentlichen Wege ohne
besondere Entschädigung gestattet wird. Eine
dahingehende Bestimmung wird regelmäßig in die
preußischen Gesetze, betr. die Erweiterung des
Staats E.Netzes, ausgenommen (vgl. den Aufsatz:
Das Sekundärbahnwesen in Preußen seit dem
Jahre 1879 im Archiv für E. 1884, 115 ff). Ueber
die Ausführung und den Stand der StaatsE.
Bauten wird in Preußen dem Landtage alljähr-
lich ein besonderer Bericht (der sogen. Baubericht)
erstattet, in dem insbesondere auch über die Ver-
wendung der gesetzlich zugewiesenen Mittel Rechen-
schaft abgelegt wird. Die verausgabten Gelder
werden der Staats-E. Kapitalschuld zugeschrieben.

86 b) Verwaltung und Betrieb. Fimanzielles.
Aufsicht.

I. Die Staatsbahnen werden durch
staatlich eingesetzte, aus Staatsbeamten bestehende.
Behörden (E. Direktionen, Generaldirektionen der

E.) verwaltet, die den Ministerien (im Reich dem
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besonderen Reichsamte soben §&amp; 31, in Preußen
dem Minö#, in Bayern dem Min für Verkehrs-
angelegenheiten, in Württemberg und Baden dem
Min des Auswärtigen, in Sachsen und Hessen dem
Finanz Min, in Mecklenburg dem Min Inn, in
Oldenburg einer Abteilung des Staats Min) un-
mittelbar unterstehen (vgl. im einzelnen unter

TJEisenbahnbehörden). Die Verwaltung
der preußisch-hessischen Staatsbahnen erfolgt auf
Grund der VerwO v. 15. 12. 94 (G 1895, 11 ff).

Diese ist durch ein auf Grund Kgl. Erl v. 23. 11.01
ergangene Verf v. 17. 5. 02 (GS 130) und später
durch eine auf Grund Kgl. Erl v. 25. 3.07(GS 79),
Erl v. 24. 5. 07 (E. VWBl 134) nochmals ge-
ändert und steht in ihrer jetzigen Fassung seit dem
1. 4. 07 in Kraft. Der wesentliche Inhalt der
letzten Aenderung ist die Einsetzung eines Eisen-
bahnzentralamts in Berlin. Dieses hat
solche Geschäfte zu besorgen, deren einheitliche Re-
gelung für alle oder mehrere E.Direktionsbezirke
geboten ist lüber das Nähere Eisenbahnbe-
hörden §&amp; 51. Dem Minöls] unterstehen 21 E.=
Direktionen für die Verwaltung, den Bau und
den Betrieb der Staatsbahnen. Ueber ihren Sitz,
die nähere Einrichtung, sowie die örtlichen Dienst-
stellen (Betriebs-, Verkehrs-, Maschinen= und
Werkstätten-Aemter) vergl Eisenbahnbe-
hörden 35.

Die Verfassung der E. Verwaltungsbehörden ist
eine bureaukratische; nur für gewisse Disziplinar=
sachen eine kollegiale.

Für Bayern ist durch Kal V v. 18. 12. 06, und
v. 3. 12. 08 die Verwaltungsordnung für die Ver-

kehrsanstalten betreffend (Verord. und Anz Blatt
1906 Nr. 81 v. 20. 12. 06 und 1908 Nr. 81 v. 14. 12

08) eine der preußischen ähnliche Organisation
geschaffen. An der Spitze der Verwaltung steht der
Staats Min für Verkehrsangelegenheiten. Ihm sind
6 E.Direktionen unterstellt. Daneben bestehen zur

Erledigung einzelner Geschäfte, die zweckmäßig für
das gesamte Verwaltungsgebiet von einer
Stelle aus wahrgenommen werden, eine Reihe
von Aemtern. Zur Wahrnehmung des ört-
lichen Dienstes sind mit ähnlichen Befugnissen,
wie in Preußen Inspektionen eingesetzt. LNäheres
lEisenbahnbehörden §&amp;5 IIIl.

Die E. Verwaltungsbehörden der übrigen
Bundesstaaten sind ähnlich organisiert. Ihre Netze
sind so wenig umfangreich, daß überall cine
Direktion (Generaldirektion) genügt, in Dresden,
Stuttgart, Karlsruhe, Straßburg, Schwerin und
Oldenburg. Die Verpflichtung der Eisenbah-
nen zur Fürsorge für ihre Beamten bei
Unfällen, bei Krankheiten und bei Invalidität
wird durch die allgemeinen Reichsgesetze und
preußische Gesetze (UnfallfürsorgeGv. 18. 6. 01,
Gesetz betr. die Fürsorge für Beamte infolge von
Betriebsunfällen v. 2. 6. 02, das Kranke nversiche-
rungsGv. 15. 6. 83, das InvalidenversicherungsG
v. 13./14. 7. 1899 und die sonstigen Unfallversiche-
rungsgesetze) geregelt. (Vgl. die betr. besonderen
Artikel). Die E. Verwaltungen, insbesondere die
der preußisch-hessischen E., gehen aber in der
Sorge für die Wohlfahrt ihrer Beamten und Ar-
beiter weit über die durch die Gesetze vorgeschrie-
benen Verpflichtungen hinaus. (Vagl. Denkschrift
über Gesundheitspflege und Wohlfahrtseinrich-
tungen für die preußisch-hessischen Staatsbahnen,
Berlin 1907, und die alljährlich im Arch für

v. Stengel-Fleischmann, Wörterbuch 2. Aufl. I.

E.Wesen veröffentlichten Aufsätze über die Wohl-
fahrtseinrichtungen der preußisch-hessischen E.=
gemeinschaft).

II. Die Einnahmen der Staatsbahnen
dienen zunächst zur Bestreitung der Ausgaben.
Ueberschüsse werden an die allgemeine Staats-

kasse abgeführt und gelangen mit den sonstigen
Staatseinnahmen zur Verwendung. Die Ueber-
schüsse reichen in den meisten Bundesstaaten aus
zu einer mäßigen Verzinsung der zur Anlage der
E. ausgenommenen Gelder.

1. Für Preußen sind aus Anlaß der ersten
größeren Vorlagen über den Erwerb von Privat-
bahnen im Jahre 1879 durch G v. 27. 3. 82,
GS214 ff) über die Verwendung der Jahres-
überschüsse der Verwaltung der E.Angelegenheiten
besondere Bestimmungen getroffen (sogen. fi-
nanzielle Garantien,daherüblich „Eisen-
bahngarantiegesetz“). Die Ueberschüsse sind zu
verwenden: 1. zur Verzinsung der jeweiligen
StaatsE.Kapitalschuld,welchefürden1.4.80
auf 1 498 858 100 Mk. festgestellt wurde; 2. zur
Ausgleichung eines etwa vorhandenen Fehl-
betrags im Staatshaushalte, der andernfalls durch
Anleihen gedeckt werden müßte, bis zur Höhe von
2200 000 Mk.; 3. zur Tilgung der Staats-
E.Kapitalschuld, alljährlich zunächst bis zur Höhe
von 30 derselben (§§ 1, 2, 4 des G). Inwieweit
über diesen Betrag hinaus noch eine Tilgung statt-
finden soll, bleibt der Bestimmung durch den
Staatshaushalt vorbehalten. — Ueber die Be-

rechnung der Staatsbahnkapitalschuld wurde früher
alljährlich dem Landtage mit dem Etat eine be-
sondere Aufstellung vorgelegt. In den letzten
Jahren ist diese Vorlage unterblieben. Dagegen
ist dem Betriebsbericht für 1909 zum erstenmal
eine Bilanz der Staatsbahn beigefügt. Das
G von 1882 ist ergänzt durch G v. 8. 3. 97 betr.

die Tilgung der Staatsschulden (GS# 43, und
durch Gv. 3. ö. 03 betr. die Bildung eines Aus-

gleichsfonds für die Eisenbahn-
verwaltung (GS 155). Hiernach ist ein et#
waiger Ueberschuß des Staatshaushalts zur Bil-
dung und Ergänzung eines Ausgleichfonds bis zur
Höhe von 200 000 000 Mk. zu verwenden. Dieser

Ausgleichsfonds ist wieder zu verwenden 1. für
Bildung oder Ergänzung eines Dispositionsfonds
der E. Verwaltung bis zur Höhe von 30 Millionen

Mark, zur Vermehrung der Betriebsmittel, Erwei-
terung und Ergänzung der Bahnanlagen sowie
zu Grunderwerbungen usw.: 2. zur Ausgleichung
eines rechnungsmäßigen Minderüberschusses der
E.Verwaltung, soweit dieser nicht durch einen
Ueberschuß im gesamten übrigen Staatshaushalt
gedeckt wird:; 3. zur Verstärkung der Deckungs-
mittel im Staatshaushalt zu angemessener Aus-
gestaltung des Extraordinariums der E. Verwal-
tung nach näherer Bestimmung im Staatshaus-
haltsetat. Ueber den Ausgleichsfonds und Disposi-
tionsfonds wird alljährlich dem Landtag Rechnung
abgelegt. Seine Verwendung erfolgt durch die
Min der Finanzen und der öffentlichen Arbeiten.
— Ueber das Verhältnis der E. Finanzen zu den

allgemeinen Finanzen, die Verwendung der E.=
Ueberschüsse zu anderen Staatszwecken bestehen
ungeachtet dieser Bestimmungen, lebhafte Mei-
nungsverschiedenheiten, die alljährlich bei den Ver-
handlungen des Landtags über den E.Etat zum
Ausdruck zu kommen pflegen. In den Staats-

42
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haushaltsetat für 1910 ist eine Bestimmung auf-
genommen, nach der — zunächst für 5 Jahre —

dem Ausgleichsfonds außer den rechnungsmäßigen
Ueberschüssen des Staatshaushalts der Betrag
des Reinüberschusses der E. Verwaltung durch den
Staatshaushalt zugeführt werden soll, der 2,10%
des statistischen Anlagekapitals (z. Z. rund 210
Millionen Mark) übersteigt. Außerdem ist das
Extraordinarium auf 120 Millionen Mk., oder,
falls diese Berechnung einen höheren Betrag er-
gibt, auf 1,15% des statistischen Anlagekapitals be-
grenzt (vgl. Quaatz, Arch f. E.Wesen 1910
S 1121 ff.

2. In Bayern ist durch G v. 13. 8. 10
(GVBl S. 623) ein Ausgleichs= und Til-
gungsfonds der Staatseisenbahn-
verwaltung gebildet.

In den Fonds sind nach a 2 einzulegen: 1. Ein Teil der

Verkehrseinnahmen, der für das Jahr 1902 mit 20%, für

die folgenden Jahre mit je 10% und schließlich im Jahr 1922

und die folgenden Jahre mit 120% der Mehreinnahme

gegenüber dem Vorlahre berechnet wird. 2. Die durch die

Tilgung der Vorjahre ersparten Zinsen mit 4% der getilgten

Beträge. 3. Der Ueberschuß, der nach Bestreitung der Ge-

samtausgaben sowie nach einer Ablieferung von 3 Millionen

Mark für das Jahr der Finanzperiode an den allgemeinen

Staatshaushalt noch verbleibt. 4. Die Rückzahlungen auf

Darlehn, welche die Staatsbahnverwaltung zu Zwecken der

Wohnungsfürsorge oder zu sonstigen Zwecken aus Anlehens-

mitteln gegeben hat. 5. Die Zinsen aus den Beständen des

Fonds. — Ergibt sich in einer Finanzperiode für den allge-

meinen Staatshaushalt ein Ueberschuß, so wird die Abliefe-

rung bis zur Höhe des Ueberschusses nachträglich dem Fonds

zuge führt. In den Fonds muß wenigstens die für die ver-

tragsmäßige Schuldentilgung des Rechnungsjahres erfor-

derliche Summe eingelegt werden. Aus dem Fonds sind

nach a 3 zunächst zu bestreiten: 1. Die vertragsmäßige Til-

gung. 2. Fehlbeträge der Staatseisenbahnen, die sich noch

Leistung der in # 2 Zisser 3 bezeichneten Ausgaben ergeben

sollten. — Ueberschreiten die nach Abschluß einer Finanz-

veriode verfügbaren Bestände des Fonds den Betrag von

20 Millionen Mark, so ist der Mehrbetrag gleichfalls für die

Tilgung der Staatseisenbahnschuld zu verwenden. Nach à 4

sind die verfügbaren Mittel des Fonds, soweit sie nicht für

die vertragsmäßige Schuldentilgung in Anspruch genommen

werden, auf bewilligte Anleihen zu verrechnen oder zum

Ankauf von Staatseisenbahnschuldverschreibungen zu ver-

wenden oder verzinslich anzulegen. Das Gesetz tritt mit

dem Jahre 1912 in Kraft. Ergibt sich nach den Rechnungen

der Finanzperiode 1910/11 ein Reinertrag der Staatseisen-

bahnen von mehr als 6 Millionen Mark, so ist der Mehrbetrag

dem Ausgleichs- und Tilgungssonds zuzuführen.

3.InWürttembergistdurchGv. 29.7.99
(Reg Bl Nr. 25 v. 14. 8. 99) ein Reserve-
fonds der StaatsE.gebildet worden. Das
Gesetz ist am 31. 3. O9 außer Kraft getreten, und
an seine Stelle ist das, gleichfalls auf die Dauer
von 10 Jahren, d. h. für die Zeit v. 1. 4. 09 bis
31. 3. 1919 erlassenen G v. 25. 7. 10 getreten

(Reg Bl S. 360). Bei Erlaß dieses Gesetzes sind
die mit dem älteren gemachten Erfahrungen be-
rücksichtigt worden. Sein wesentlicher Inhalt ist:

Der Reservefonds wird aus Betriebsüberschüssen der

StaatsE.Verwaltunggebildet.AlssolchegeltendieUeber-

schüsse der Einnahmen über die Ausgaben ohne Abzug des

Bedarfs für den Schulden= und Pensionsdienst. Solange

der Reservefonds die Summe von5d Millionen Mark nicht er-

reicht hat, wird von dem nach dem Voranschlag im Etat der

Staatseisenbahnen zu erwartenden Betriebsüberschuß in den

Hauptfinanzetat höchstens der Betrag eingestellt, der in run-

der Summe dem Durchschnitt der wirklichen Betriebsüber-

schüsse während der letzten 10 Etatsjahre entspricht. Der

wirkliche Betriebsüberschuß eines Etatsjahres wird bis zur

Höhe dieses Durchschnitts für die laufende Verwaltung ver-

rechnet, und zwar auch wenn der Voranschlag im Etat unter

dem 10jährigen Durchschnitt bleibt, der wirkliche Betriebs-

überschuß aber ihn erreicht oder übersteigt. Der Mehrbetrag

fließt in den Reservefonds. — Sobald der Fonds# die Summe

von 5 Millionen Mark erreicht hat, ermäßigt sich ver ihm zu

überweisende Betrag um die Hälfte; die andere Hälfte ist für

die laufende Berwaltung zu verrechnen. — Sobald der Re-

servefonds die Höhe von 10 Millionen Mark erreicht hat, er-

mäßigt sich der ihm zu überweisende Betrag auf ein Drittel.

Die Mittel des Reservefonds sind zur Deckung von Fehlbe-

trägen zu verwenden, die sich bei dem wirklichen Betriebs-

überschuß gegenüber dem oben genannten 10jährigen Durch-

schnitt ergeben. — Soweit die Bestände des Reservefonds

nicht in Anspruch genommen werden, sollen aus ihnen Bor-

schüsse auf noch nicht vollzogene, für Eisenbahnzwecke be-

willigte Anlehenskredite geleistet werden; eine Berechnung

von Zinsen aus den Beständen findet nicht statt. Die ver lau-

senden Verwaltung zu überweisenden Beträge sollen insbe-

sondere für Bauten und andere außerordentliche Bedürfnisse,

namentlich aus dem Gebiet der E. Berwaltung verwendet

werden. Die am 31. März 1909 vorhandenen Bestände des

auf dem G v. 29. 7. 99 beruhenden Reservefonds werden

dem nach dem gegenwärtigen Gesetz zu bildenden Reserve-

fonds zugewiesen.

4. In Baden ist durch G v. 10. 9. 42 eine
eigene E. Schuldenkasse errichtet, in die die durch
den E.Bau erforderlichen, durch Anleihe beschaff-
ten Mittel fließen, während ihr die Reinerträge
der E.= (und früher der Post-) Verwaltung zu-
gingen, mit denen die Anleihen verzinst und ge-
tilgt werden. Diese Einnahmen genügten zu jenem
Zwecke nur bis 1874. Seitdem erhält die E.=

Schuldenkasse alljährlich Zuschüsse aus den allge-
meinen Staatseinnahmen.

Die Erträge der E.Bahnen, und zwar sowohl
Staats= als auch Privatbahnen, unterliegen der
Besteuerung durch Reich, Staat und Kommune.
[NEisenbahnabgaben unten Abschn. V.]

III. Die Privatbahnen werden durch
Direktionen verwaltet, die als Organe der Aktien-
gesellschaften gelten, in deren Eigentum die
Bahnen stehen. In den Konzessionen hat sich viel-
fach der Staat eine Prüfung der Befähigung ein-
zelner, insbesondere der mit dem technischen Be-
triebe betrauten Beamten vorbehalten, im übrigen
haben die Privatbahnen in der Wahl der Beamten
freie Hand. Der Betrieb erfolgt in derselben
Weise, wie bei den Staatsbahnen. Die Einnah-
men werden verwendet zur Bestreitung der Aus-

gaben, Verzinsung und Tilgung etwaiger Schuld-
verschreibungen (Prioritätsobligationen) und Zah-
lung von Dividenden an die Aktionäre. Die Ver-

pflichtung zur Rücklage besonderer Reserve= und
Erneuerungsfonds ist den Privatbahnen durch ihre
Konzessionen vorgeschrieben [U Eisenbahn-
konzession 55.] Die Grundsätze über die Bil-
dung und Verwaltung der Reserve= und Erneu-
erungsfonds für die preußischen Privatbahnen sind
dargelegt in den Zirkularverfügungen des Handels-
Min v. 25. 1. 57 und 27. 1. 58. (MliV 1858,

S6—30). Die übrigen Organe der Aktiengesell-
schaft (Verwaltungsrat, Aufsichtsrat, Generalver-
sammlung) haben die durch das Handelsgesetzbuch
ihnen übertragenen Rechte gegenüber der Direktion.
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IV. Die deutschen Staats- und Privatbahnen
sind in dem durch die Reichsverfassung festgesetzten
Umfange (vgl. § 3) der Aufsicht des Reichs und
seiner Behörde unterworfen. Neben der Reichs-
verfassung und unabhängig von ihr besteht eine
Staatsaufsicht, die sich indessen auf die
Staatsbahnen nicht erstreckt, bei denen Ver-
waltung und Ausfsicht in einer Hand vereinigt
sind. Nur den Privatbahnen gegenüber hat sich
der Staat besondere, die Wahrung der öffent-
lichen Interessen bezweckende, Aufsichtsrechte vor-
behalten, die in den einzelnen Bundesstaaten
durch die Zentralverwaltungsbehörden, in Preu-
ßen unter dem Minöl durch Kgl E.KKommissare
wahrgenommen werden. Zu diesen sind einige
E.Direktionspräsidenten bestellt. [JEisen-
bahnbehörden 3.]

7. c) Auflösung der Sisenbahn. Eine E. hört
auf, wenn sie außer Betrieb gesetzt und beseitigt
wird. In Deutschland sind Fälle von Außer-
betriebsetzung und Abbruch von E Strecken nur

vereinzelt vorgekommen, insbesondere bei Zu-
sammenlegung von E.Netzen, die in Wettbewerb
mit einander standen, und bei denen sich nach Be-
seitigung des Wettbewerbs der Betrieb einer
Strecke wirtschaftlicher erwies, als der Betrieb
zweier getrennter Strecken durch ein und dieselbe
Verwaltung.

Für die Privatbahnen ist von dieser faktischen
Beseitigung der E. das rechtliche Aufhören
der E. zu unterscheiden. Eine Privatbahn hört
auf durch Ablauf der erteilten Konzession, durch
Verschmelzung (Fusion) mit einer anderen E.,
durch Erwerb vom Staat, durch Konkurs, durch
Verfall der Konzession. In allen diesen Fällen
tritt aber lediglich ein Wechsel in der Person des
Eigentümers der Bahn ein; diese selbst bleibt
bestehen.

Die Konzessionen der E. werden mit oder ohne
Zeitbeschränkung erteilt, in letzterem Falle vielfach
auf die Dauer von 99 Jahren. In Preußen hat
der Staat nach dreißig Jahren vom Zeitpunkt
der Transporteröffnung ab das Recht, das Eigen-
tum der Bahn zu erwerben (5 42 des E.G v.

3. 11. 38). Die Verschmelzung der Privatbahnen
ist meist von der Genehmigung der Aufsichts-
behörden abhängig mit Räücksicht auf das hierbei
vorwiegende öffentliche Interesse. Vereinigung
von Staats- und Privatbahnen kann vorkommen,
indem der Staat eine Privatbahn erwirbt oder

die Privatbahn eine Staatsbahn ankauft. Erstere
Fälle sind in den letzten Jahren wiederholt vor-
gekommen (Verstaatlichungen), der Verkauf einer
Staatsbahn an Privatbahnen in Deutschland nur

selten (braunschweigische E., ursprünglich Staats-
bahn, dann Privatbahn, jetzt wieder preußische
Staatsbahn, mecklenburgische Friedrich-Franz-
Bahn). Ein derartiger Eigentumswechsel ist an
die Zustimmung der gesetzgebenden Körper ge-
bunden. In Preußen bedarf auch eine Verfü-
gung über E. oder E.Teile durch Veräußerung zu
ihrer Rechtsgültigkeit der Zustimmung beider
Häuser des Landtags. Zu den E.Teilen gehören
nicht die beweglichen Bestandteile und Zube-
hörungen, ebensowenig solche unbewegliche, welche
für den Betrieb der E. entbehrlich sind. Eine
dahingehende Bestimmung, deren Fassung durch

4 des G v. 1. 4. 87, betr. Herstellung neuer

Linien usw. (GS 97) festgestellt ist, wird in die
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den Ankauf oder den Neubau von E. betreffenden
Gesetze ausgenommen.

Ueber den Konkurs der C. sind besondere, von

den gemeinrechtlichen abweichende Bestimmungen
nicht getroffen. In Deutschland sind Konkurse von
Privatbahnen nur ganz vereinzelt vorgekommen.

Die Konzession verfällt in Preußen (547 E.G),
wenn die Gesellschaft eine der ihr obliegenden
Bedingungen nicht erfüllt und eine Aufforderung
zur Erfüllung binnen einer Frist von mindestens
drei Monaten ohne Erfolg bleibt. In den 88 12,
13 der bayr. V v. 20. 6. 55 sind über die Beendi-

gung und den Verfall der Konzessionen ähnliche
Bestimmungen getroffen.

5 8. Verhältnis der Eisenbahnen zu anderen
Verwaltungszweigen (Militär-, Post-, Telegra-
Pphen--, Zollverwaltung).

1. Militärverwaltung. Die grund-
legenden Bestimmungen für die Verpflichtungen
der deutschen E. im Interesse der Militärverwal-
tung sind enthalten in den a 41, 46 Abs 3 u. 47
RV (vgl. oben § 3). Zur Ausführung dieser
Bestimmungen sind ergangen das Ru über
die Kriegsleistungen v. 13. 6. 73 (RoGl 129 ffh,
das in den §5 29—31, und das R über die
Naturalleistungen für die bewaffnete Macht im
Frieden v. 13. 2. 75 (RBl 52 ff), das im + 15
die auf die E. bezüglichen Bestimmungen enthält.
Zu ersterem Gesetze hat der BR unterm 1. 4. 76
(Röl 137) eine Ausführungsverordnung er-
lassen, in der (Abschnitt VI) die besonderen Be-
stimmungen über die E. getroffen sind. Die Ver-
pflichtung der E. Verwaltungen im Kriege besteht
vornehmlich darin, daß sie die nötigen Ausrüstungs-
gegenstände für die Beförderung von Mannschaf-
ten und Pferden vorrätig zu halten, die Beför-
derung — gegen Vergütung — zu bewirken und

ihr Personal und Material herzugeben haben.
Auf dem Kriegsschauplatze und in dessen Nähe
haben die E. bei Einrichtung, Fortführung, Ein-
stellung und Weiterführung des Betriebes den
Anordnungen der Militärbehörde Folge zu leisten.
Auch im Frieden sind die E.Verwaltungen zur
Beförderung der bewaffneten Macht und des
Materials des Landheeres und der Marine gegen

Vergütung verpflichtet. Die näheren Bestim-
mungen zur Ausführung dieser Verpflichtungen
enthalten die Militärtransportord-
nung v. 18. 1.99 (Röl 15 ff) und der Mili-

tärtarif für die Eisenbahnen (Bek
des RK v. 18. 1. 99, Rl 108 ff).

2. Postverwaltung. Die Verpflichtun-
gen der deutschen (ausschließlich der bayerischen
und württembergischen) E. gegenüber der Reichs-
postverwaltung sind festgestellt in dem Gv.
20. 12. 75 (Eisen bahnpostgesetz). betr.
die Abänderung des &amp; 4 G über das Postwesen
des Deutschen Reichs v. 28. 10. 71 (R#Bl 318),
zu dem der RK unter dem 9. 2. 76 Voll-

zugsbestimmungen erlassen hat (RB Bl 1876
87 ff in Verbindung mit den später erlassenen
Aenderungen, das. 1878, 261 und 1882, 4). Ueber
die Verpflichtungen der E. untergeordneter Be-
deutung (jetzt Nebenbahnen) zu Leistungen
für Zwecke des Postdienstes ist durch Erl des
RK v. 28. 5. 79 (RZBl 380 ff) Bestimmung ge-

troffen. Das E. Postgesetz findet Anwendung auf
die Staatsbahnen, und zwar auf die
vom Staate erworbenen Privatbahnen, die nach
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seinem Erlaß konzessionierten und die älteren
Privatbahnen, bei denen dies nach ihren Kon-
zessionen zulässig ist. Die übrigen Privatbahnen
haben die Berechtigung, an Stelle ihrer
lonzessionsmäßigen, die Verpflichtungen des
E.Postgesetzes zu übernehmen (a 11).

Nach dem E. Postgesetz ist der E.Betrieb, so-
weit es seine Natur und seine Erfordernisse ge-
statten, in die notwendige Uebereinstimmung mit
den Bedürfnissen des Postdienstes zu bringen
(àa 1); die E. sind verpflichtet, mit jedem für den
regelmäßigen Beförderungsdienst der Bahn be-
stimmten Zuge auf Verlangen der Postverwaltung
einen von dieser gestellten Wagen unentgelt-
lich zu befördern, in dem Briefe und dergleichen
Sendungen, Packete bis zum Einzelgewicht von
10 kg einschl., das Postpersonal und seine Gerät-
schaften zu fahren sind (a 2). In den a 3—5
sind die Bestimmungen für den Fall enthalten,
daß weniger oder mehr Transportmittel gestellt
werden, a6 trifft Festsetzungen über die Unter-
haltung der E. Postwagen, die der E. gegen Ver-
gütung obliegt, aà 7 über die Postdiensträumc auf
den Bahnhöfen, a 8 über die Haftpflicht bei Tö-

tungen und Verletzungen der Postbeamten auf
der E. Die von der Post für die Leistungen der E.
zu zahlenden Vergütungen werden in den Voll-
zugsbestimmungen festgesetzt, die im übrigen noch
weitere Einzelheiten regeln. — Die für die Neben-

bahnen gewährten Erleichterungen bestehen im
wesentlichen darin, daß die unentgeltliche Mit-
nahme eines Postwagens nicht verlangt werden
kann, und daß für die Leistungen der E. eine im
allgemeinen ihren Selbstkosten entsprechende Ver-
gütung gewährt wird. Diese Erleichterungen
werden nur für die Zeit bis zum Ablauf von

acht Jahren nach der Betriebseröffnung ge-
währt.

In Bayern und Württemberg gehört
das Postwesen zu den Reservatrechten
(à54 RV, al3 E. Post G). Da der Staat gleichzeitig
Betriebsunternehmer für die E. (in Bayern jetzt
auch der pfälzischen) und der Post ist, die Ein-
nahmen beider Verkehrsanstalten auch in eine
Kasse fließen, so kommt nur die Verrechnung der
Einnahmen beider Verwaltungszweige in Frage.
In Württemberg sind hierfür besondere Bestim-
mungen durch einen MinE v. 30. 8. 86 (ZBl der

Verkehrsanstalten Nr. 105, 541 ff) getroffen.
3. Reichstelegraphenverwaltung.

Die Verpflichtungen der deutschen (ausschl. der
bayerischen und württembergischen) E. Verwal-
tungen gegenüber der Reichs-Telegraphenverwal-
tung sind durch Beschluß des BR des Norddeutschen.
Bundes v. 21. 12. 68 festgestellt. Sie gehen im

wesentlichen dahin, daß die E. die Benutzung ihres
Geländes, soweit es außerhalb des freien Profils
liegt und nicht von ihnen selbst benutzt wird, zur
Anlage von Reichs-Telegraphenlinien unent-
geltlich zu gestatten haben. Der erste Trakt
der Telegraphenlinie wird von der Telegraphen-

und E. Verwaltung gemeinschaftlich hergestellt. Im
übrigen ist die E. Verwaltung verpflichtet, bei
Anlage, Ueberwachung und Ausbesserung der
Telegraphenlinien Hilfe zu leisten — gegen Ent-
schädigung — und dem Personal der Telegraphen-

verwaltung bei ihren Dienstgeschäften das Be-
treten der Bahn zu gestatten, auch die Lagerung
der Stangenvorräte zu erlauben.

Ueber die Ausführung der vom B#F festgestellten
Bestimmungen sind schriftliche Verträge abzu-
schließen. Die Bestimmungen gelten für alle
Staatsbahnen, für die nach ihrer Feststellung kon-
zessionierten Prrvatbahnen und für die früher kon-
zessionierten Privatbahnen, falls es die Telegra-
phenverwaltung beantragt und die Konzessions-
urkunden gestatten. In Ausführung des Bl-
Beschlusses ist ein für alle preußischen Staats-
bahnen geltender Vertrag zwischen dem Staats-
sekretär des Reichspostamts und dem Minöln
unter dem 28. 8.—8. 9H. 88 abgeschlossen (preuß.
E. W1I Nr. 25, 351 ff).

Bayern und Württemberg besitzen
nach à 52 RV für die Telegraphenverwaltung ein
Reservatrecht; die Verwaltung der Telegraphen
untersteht in Württemberg der obersten Leitung
und Aufsicht durch das auswärtige Ministerium,
in Bayern dem Ministerium für Verkehrsange-
legenheiten, die Beziehungen der Telegraphen-
zur E. Verwaltung werden also im Verwaltungs-
wege geregelt.

Nach einem unter dem 7. 3. 76 erlassenen Regle-
ment(ZBl 156ff) sinddie Eisenbahntele-
graphen zur Beförderung gewisser, den E.=
Dienst nicht betreffender Telegramme berechtigt,
wofür sie dieselben Gebühren beziehen, die im
übrigen für die Privattelegramme nach der Reichs-
telegraphenordnung zu entrichten sind. Einzelne
für die E. wichtige Bestimmungen enthalten auch
das Gesetz über das Telegraphenwesen des Deut-
schen Reichs v. 6. 4. 92 (R#Bl 467), wonach Tele-
graphenanlagen, die von Transportanstalten mit
ihren Linien ausschließlich zu Zwecken ihres Be-
triebs oder für die Vermittlung von Nachrichten
betrieben werden, ohne Genehmigung des Reichs
errichtet werden können. Eine Ausnahme machen
Funken-Telegraphen-Anlagen, zu deren Errich-
tung durchweg die Genehmigung des Reichs er-
forderlich ist (RG v. 7. 3. 08 betr. Aenderung
des G v. 6. 4. 92, Rö#Bl 79). Auch das Tele-

graphen--Wegegesetzv. 18. 12.99 (Röl
705) enthält einige Festsetzungen über die Anlage
von Telegraphenlinien auf dem Gebiet der E.

4. Zollverwaltung. Die Verpflichtun-
gen der deutschen E. gegenüber der Zollverwaltung
sind in dem V.G v. 1. 7. 69 (BGBl 317 ffh, ins-
besondere im Abschnitt VII (§5 59—73) enthalten.
Sie gehen hauptsächlich dahin, daß die E. an den
für die Zollabfertigung bestimmten Stations-
plätzen die für die Zollabfertigung erforderlichen
Räume zu stellen und die nötigen baulichen Ein-
richtungen zu treffen haben. Außerdem stehen
den Zollbeamten zur Wahrnehmung der Ausfsicht
über die zollpflichtigen Güter gewisse Rechte zu,
und das E.Personal hat bei Wahrnehmung der
Zollgeschäfte hilfreiche Hand zu leisten. Ueber die
zollamtliche Behandlung der Güter= und Passa-
giereffekten-Beförderung hat der BR gemäß &amp; 73
VB8G ein Eisenbahnzollregulativ,
zuletzt unter dem 5. 6. 88, sowie Bestimmungen
über die zollamtliche Abfertigung der zur unmittel-
baren Durchfuhr durch das deutsche Zollgebiet
mit der E. bestimmte Passagiereffekten unter dem
30. 6. 92. erlassen (vgl. Bek des RK v. 18. 7. 88,
8Bl 484 ff und v. 30. 6. 92, Z Bl 472 ffj.

Nach &amp;5153 des VB0 haben die E.Verwaltun-
gen für ihre Angestellten für Geldbußen, Zoll-

gefälle und Prozeßkosten zu haften, in die diese
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wegen Verletzung der zollgesetzlichen oder Zoll—
verwaltungsvorschriften zu verurteilen sind.

Duellen: Die im Terte angezogenen Gesetze und

Verordnungen, auch abgedruckt für Preußen in dem im

Minö herausgegebenen E. BBl. Besondere Amtsblätter

bestehen noch: für Bayern in dem Verlehreministerial=

blatt für das Königreich Bayern, für Sachsen in dem

Amtsblatt der Generaldirektion der Kgl. sächsischen Staats-

bahnen, für Württemberg in dem Amtsblatt der Kal.

württembergischen Verkehrsanstalten.— Ferner die vom

Reichseisenbahnamt seit 1881 alljahrlich veröfsentlichte Sta-

tistik der im Betriebe befindlichen E. Deutschlands, sowie

die von den größeren Bundesstaaten alljährlich dem Land-

tage vorgelegten Betriebsberichte.

Literatur: 1. Die wichtigeren (vornehmlich die volks-

wirtschaftlichen Beziehungen betreisenden) neueren

Lehr- und Handbücher, in denen sich die ältere, sowie

die Literatur über die einzelnen Zweigeaufge führt finden,

sind: Sax, E., Die Verkehromittel in Volks= und

Staatswirtschaft, Bd. II. Die E., 1879; Wagner,

A., Das E. Wesen als Glied des Verkehrswesens, ins-

bes. die Staatsbahnen, 1877 (besonderer Abdruck aus der

2. Aufl. der Finanzwissenschaft), neu bearbeitet aber nicht

besonders verössentlich#, in dessen Finanzwissenschaft?,

Teil 1 #### 265—300 (1883); Ders., Sozialökonomische

Theorie des Kommunikations= und Transportwesens

(1909);; Jäger, Die E.Kunde, 1887!, Sax, Das

Transport= und Kommunikationswesen, in Schönberg".

1 S. 551—644 in Verbindung mit v. Scheel, Die Er-

werbseinkünfte ols Art der Staatseinnahmen, insbes. die

E., das. III S. 61 ff.; v. Weber, Schule des E. Wesens“,

von Koch, 1885; Röll, Enzuklopädic des E.Wesens, 1890

bis 1895, 7Bände; Cohn, System der Nationalökonomie.

II. Finanzwissenschaft, 1889, III. Handels- und Verkehrs-

wesen, 1898; Strutz, Die E. Verwaltung. Band I. Lie-

serung 3 des Sammelwerks: Der Staatshaushalt und die

Finanzen Preußens, 1901; Cauer, Betrieb und Verkehr

der preußischen StaatsE.2Bände, 1897. 1903; Krönig,

Die Verwaltung der preußischen Staats E., 1891 (in vielen

Beziehungen jetzt veraltet); Huber, Auf dem Wege zur

E. Gemeinschaft! 1902; Macco, Die Entwicklung des

E.Netzes, des Betriebes, der finanziellen Erträge und die OCr-

gonisation der preußischen Staatsbabnen, 1908; Kirch-

hofs. Zur Neuordnung der deutschen E.-- und Staats-

sinanzen, 1910; Maiholzer, Rentabilität der bayeri-

schen Staatseisenbahnen 1911.— Ueber Statistik Wieden-

seld im HWtaatsW3, 896; Statistik der Güterbewe-

gung auf deutschen E., Jahrg. 27, 1909.

2. Das Eisen bahnrecht behandeln: Schrötter,

Das preuß. E. Recht, 1883; Endemann, Das Recht der

E., 1886; Eger, Handbuch des preuß. E.Rechts, 1886 bis

1888; Meili, Das Recht der modernen Verkehrs= und

Transportanstalten, 1888; Gleim, Das Recht der E. in

Preußen. Band I. Das E.Baurecht, 1893: Koehne,

Grundriß des E. Rechts 1906; Eger, E.Recht im Deut-

schen Reich und in Preußen 1910; Fritsch, Handbuch

der E. Gesetzgebung in Preußen und im Deutschen Rrich,

1906 (das beste und zuverlässigste Werk auf diesem Gebict).

8. Zeitung des Vereins der deutschen

Eisenbahnverwaltungen, wochentlich zweimal
erscheinend seit 1843 und 1861, z. Z. in Berlin; Archiv

für Eisenbahnwesen, herausgegeben im Preuß.

Mind, jährlich 6 Hefte, seit 1878. Das Archiv für E. Wesen

enthält regelmäßige Uebersichten über die Literatur, für

Deutschland und für das Ausland; Eger, Ce.rechtliche

Entscheidungen u. Abhandlungen 1385 ff. v. der Leyen.
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II. Errichtung und Kufsicht

1. Eisenbahnkonzessionen

5 1. Einleitung. # 2. Voraussetzungen. 3 3. Erteilung

der Konzession. # 4. Rechte des Konzessionars § 5. Pflich-

ten des Konzessionars. §&amp; 6 Verlust des Kon:eisionsrechts.

IK — Konzession!)

§ 1. Einleitung. Die E. Unternehmung gehört
nicht zu den Gewerben, deren Ausübung jeder-
mann freisteht. Die Anwendung der Gewerbe-

ordnung auf den Gewerbebetrieb der E. Unter-
nehmungen ist durch § 6 dieses Gesetzes ausge-
schlossen. Die hervorragende Bedeutung der E.
für Staat und Gesellschaft und ferner der Umstand,
daß ihr Bau und Betrieb ohne Eingriffe in öffent-
liche und Privatinteressen mannigfacher Art nicht
möglich ist, haben zur Folge, daß überall das E.=
Unternehmungsrecht durch staatliche Bewilligung
(Konzession) bedingt ist. Das durch die K begrün-
dete Recht ist ein Privilegium, dessen näherer
Inhalt ebenfalls durch die K bestimmt wird, so-
weit in dieser Beziehung nicht etwa allgemeine
Normen bestehen. Die Form derKist in der
Regel die eines einseitigen Aktes (Gesetz oder K-
Urkunde); ausnahmsweise wird das E. Unterneh-
mungsrecht auch in einem zweiseitigen Vertrage
erteilt, so z. B. wenn ein anderer Staat der Unter-

nehmer ist, durch einen Staatsvertrag. Auch in
diesen Fällen hat das Recht die Natur des Privilegs.

§5 2. Voraussetzungen der Konzessionserteilung.
Ob eine E.K zu erteilen oder zu versagen sei, liegt
im freien Ermessen des Staates. Er ist nicht ge-
halten, die K unter bestimmten Voraussetzungen
zu erteilen. Sie wird aber jedenfalls versagt,
wenn das Unternehmen, sei es aus sachlichen

Gründen (Verletzung anderer erheblicher öffent-
licher Interessen), sei es mit Rücksicht auf die Per-
son des Unternehmers (mangelnde Geldmittel
oder sonstige Vertrauensunwürdigkeit), unzulässig
oder wenn es nicht nützlich oder nicht ausführbar
ist. Meist wird deshalb vom Unternehmer der
Nachweis der Ausführbarkeit und Nützlichkeit des
Unternehmens und der der Zahlungsfähigkeit ver-

langt; den der beiden ersten Erfordernisse erbringt
er durch Vorlage der sog. allgemeinen Vorarbeiten.
Nur in einzelnen Ländern bestehen darüber aus-
drückliche Vorschriften.

In Preußen soll der Nachweis der Nützlich-
keit des Unternehmens dadurch geführt werden,
daß aus zuverlässigen Quellen die Erheblichkeit des
jetzigen Personen= und Güterverkehrs zwischen den
zu verbindenden Orten und die hauptsächlichsten
Gegenstände des Warentransports bezeichnet wer-
den. Die Ausführbarkeit des Unternehmens ist
durch Vorlage einer Skizze der Geländeverhält-
nisse, insbesondere auch der Steigungen und Krüm-
mungen, und einen Kostenanschlag ersichtlich zu
machen: &amp; l der Bestimmungen über die Prüfung
der Anträge auf Konzessionierung von E. Anlagen,
durch die KabOv. 11. 3. 38 genehmigt, abgedruckt
in den „Vorschriften für die Verwaltung der preuß.
und hess. Staats E.“ (1910) II 98. Ueber die zum
Nachweise der Ausführbarkeit des Unternehmens
dienenden Vorarbeiten enthalten nähere Vor-
schriften die ministeriellen Bestimmungen v. 9. 8.
45, revidiert im April 1897. Bedarf es zur Vor-
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